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Abgeſtorbenen beeinfluſſen oder nicht; denn unächſt wiſſen wir nicht,
In welchem Zuſtande ſie ſich befinden, und emnã wiſſen die nicht,
was wir hier auf Tden für ſie vornehmen, und endlich iſt eS Uuns
vollſtändig unbekannt, ob ſie die Bedingungen, die erforderli ſind,

durch das Meſsopfer Gnade zu nden, Aufrichtigkeit und Glaube,
Reue und Bußfertigkeit, auch erfüllen: dann die Zahl der
Seelenmeſſen nicht b bedeutend abnehmen, 10 ſollten die Be
ſtellungen nicht vielleicht wohl ganz aufhören?“ Aehnlich Haſe chon
In der weiten Auflage ſeiner Polemik 466

Man ſieht, die Anſchuldigung geht weſentlich von der falſchen
uffaſſung der fraglichen Concilsworte aus Empfehlen wir alſo,
wenn wir wollen, den Gläubigen, ein reumüthiges Herz zur An⸗
hörung der heiligen Meſſe ſchon mitzubringen. ber eS fördern als
COnditio Sine qua I placationis et COnversionis, das dürfen
wir nicht Das ieße, die ſühnende des Opfers verkennen
und chmälern und dem Sünder das kräftigſte ittel, aus dem
Sündenelende herauszukommen, entziehen. Nein, aden wir ielmehr
auch den noch vollſtändig Unbekehrten, der wohl mo  L, aber noch
N Im mindeſten will, ein mit dem Troſtworte: Deus Placatus
Der 306 Sacrifieium Coneedens poenitentiam beccata tua quamvis
ingentia IMmiltte

Aarhus (Dänemark). Perger
XIV (Die ſogenannten ſiebenbürgiſchen Ehen.) Zur

Frage der Ungiltigkeit der ſogenannten ſiebenbürgiſchen Ehen für
as Gebiet der Im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder
hat der oberſte Gerichtshof In ſeiner ber einen concreten Fall EL·;
folgten Entſcheidung Stellung und entſchieden, daſs eine
olche Ehe ohne jegliche Unterſuchung, ob dieſe heliche Verbindung

In Ungarn giltigen Geſetzen zuſtande gekommen ſei, In den
Im öſterreichiſchen Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern
ungiltig ſei, weil nicht jede Im Auslande und von Ausländern
rechtswirkſam geſchloſſene Rechtsgeſchäft ſchon und für ſich noth⸗
wen 19 auch hierlands Anerkennung und Schutz nden, vielmehr
beides dann verſagt werden muſs, wenn der Beſtand eines ſolchen
Rechtsgeſchäftes einem hierlands aus iſchen Gründen erlaſſenen
zwingenden Verbotsgeſetze widerſtreitet; natürli gilt dies alles nur
für den Fall, wenn der Ausländer hierlands ſeinen ordentlichen
Wohnſitz hat Der intereſſante Thatbeſtan zu dieſer von einem
Plenarſenate des Oberſten Gerichtshofes erfolgten Entſcheidung vom

November 1891, war folgender: oriz A., QAus
Leoben In Steiermark gebürtig, ſich Aam Februar 1875

Graz mit der Giſela vermählt. Beide Theile daren katho⸗
liſcher Religion. Mit Beſchluſs des Landesgerichtes In raz
Dom 2 December 887 wurde die einverſtändliche eidung dieſer
Ehe von Tiſch und ett ewilligt. Oriz A., dem 1889 die Ent⸗
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laſſung aus dem öſterreichiſchen Staatsverbande bewilligt wurde,
hat die ungariſche Staatsbürgerſchaft erworben und iſt zur uni⸗
arr  en ecte übergetreten. eber ſein einſeitiges Einſchreiten hatdas Central⸗ und Kolozs ⸗Dobokaer unitariſche geiſtliche Untergerimit dem vom unitariſchen Kirchenrathe als geiſtlichen Obergerichtebeſtätigten rtheile vom Jänner 1890 die Ehe des orizmit Giſela in Bezug auf den erſteren aufgelöst und ihm die
Eingehung einer Ehe geſtattet. wurde nach unitariſchemtu März 1890 uin Klauſenburg mit der italieniſchenStaatsangehörigen Roſa C., evangeliſcher Confeſſion, ermählt.Giſela iſt noch Leben und oriz hat ſowohl vor als
nach der zweiten Ehe mit Roſa ſeinen ordentlichen Wohnſitz MN
Graz gehabt Auf Grund dieſer bewieſenen atſachen haben nun
in der von amtswegen gepflogenen Unterſuchung das Landesgerichtund Oberlandesgericht in Graz die von mit Roſa März1890 geſchloſſene Ehe Im Geltungsgebiete des öſterr. allg EU  E als ungiltig rklärt und der oberſte Gerichtshof hat dieſeUngiltigkeits⸗Erklärung In ſeiner oben citierten Entſcheidung beſtätigt.Bei der Wichtigkeit der behandelten Materie, wie bei dem ſohäufigen Vorkommen gleicher Fälle fügen wir einen weiten roceſsgleicher Qtur inzu, den der oberſte Gerichtshof In einem Plenar⸗ſenate December 1891, entſchieden. Qufd war
folgende: Der öſterreichiſche Staatsangehörige A., römiſch⸗katholiſcherReligion, hat 22 November 870 mn Leipzig die brothea
aus Leipzig, evangeliſch⸗lutheriſcher Confeſſion, geheiratet. Im V  V.  ahre1879 ließ ETL ſich jedoch von ſeiner Frau durch das königli ſcheAppellationsgericht In Leipzig rechtmäßig cheiden und giengSeptember 1881 vor dem Standesamte In Stötteritz in Sachſenmit Sophie aus önigſee, evangeliſch⸗lutheriſcher Confeſſion, eine
zweite Ehe ein; die * Gattin iſt noch eben In der
vbon amtswegen eingeleiteten Unterſuchung Ungiltigkeit der
zweiten Ehe haben nun das Kreisgericht In Brüx und das

Oberlandesgericht In Prag auf un der angeführten be⸗
wieſenen atſachen die von mit Sophie abgeſchloſſene EheIn dem Gebiete der Im öſterreichiſchen Reichsrathe vertretenen König⸗reiche und Länder für ungiltig rklärt und der oberſte Gerichtshofhat dieſes Urtheil der Untergerichte, wie bereits bemerkt, beſtätigtaus folgenden Gründen: Nach des allg bürgerl. Geſetzbuchesleiben die öſterreichiſchen Staatsbürger auch In Handlungen und
Geſchäften, die ſie außerhalb des Staatsgebietes vornehmen, die
öſterreichiſchen Geſetze gebunden, inſowei als ihre perſönliche Fähigkeitſie unternehmen dadurch eingeſchränkt wird, und inſoweit als dieſeHandlungen und Geſchäfte zugleich In dieſen Ländern rechtliche Folgenervorbringen ſollen Omit war und blie insbeſonders als
katholiſch⸗öſterreichiſcher Staatsbürger hei der Schließung ſeiner erſtenEhe an die Einſchränkung gebunden, daſs dieſe Ehe nur Ar den Tod
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getrenn werden kann wie eS 11 des allg bürgerl Geſetzbuches
ausdrücklich fordert Für ihn und eine Heimat wurde das and
dieſer Ehe durch das Scheidungsurtheil des Appellationsgerichtes

Leipzig nicht aufgelöst hm war daher verboten zu Lebzeiten
ſeiner Ehegattin Elne neue Oeſterreich iltige Ehe einzugehen
denn dieſer weiten Ehe das Hindernis des noch beſtehenden
Ehebandes nach 62 allg bürgerl Geſetzbuches Wege

zweikow (Galizien) Dr O

ſef 2  8  0
(Budenbeſitzer, Krämer und Unternehmer von

Schauvorſtellungen bei kirchlichen Volksmiſſionen.)
Ein äſtiges und ärgernisvolles Uebel bei außerordentlichen kirchlichen
Feſtlichkeiten beſonders bei Volksmiſſionen leinen Städten und

ande ſind die jede Zuſammenſtrömen des Volkes irgend
Tte ru  1  0 ausbeutenden Budenbeſitzer mit thren viel⸗

fach anſtößigen das 1  E Gefühl des Volkes ſehr abſtumpfenden
Schaugegenſtänden Sehenswürdigkeiten und Schauvorſtellungen;
und andererſei die Handelskrämer verſchiedenen Genres die mit
Hrem Trödel von primitiven Roſenkränzen, unförmlichen Bildern,
abergläubiſchen, Text und V  nhalt anwidernden Gebeten, Liedern,
leinen Flugſchriften, Traumbücheln efliſſen ſind, der aber⸗
gläubiſchen, rivolen Schundliteratur den weiteſten Abſatz unter dem
leichtgläubigen zu verſchaffen wodurch ſchmutzigen ewinne
halber eitens ſolcher Gewerbsleute der Aberglaube gefördert der
nglaube ausgeſtreu und der EL ehnte Erfolg der Volksmiſſionen
bei ſo manchem herabgewürdigt erwiſcht und rage geſtellt wird

Gegen olche ärgerniserregende Vorkommniſſe beſonders bei
Volksmiſſionen aufzutreten und einzuſchreiten kein eelſorgs⸗—
rieſter unterlaſſen Gut iſt * IMmMmMer und ringen anzurathen
ware * enn die Seelſorgsgeiſtlichkeit bei ſo manchem Anlaſſe,
bei kirchlichen Feſtlichkeiten beſonders bei Volksmiſſionen unvermuthet
und Wie von ungefähr ſolchen Budenbeſitzern und Krämern und HHren
Sehenswürdigkeiten Waren ihre nähere Aufmerkſamkeit
wenden und deren Schauſtelle und Verkaufsſtände beſuchen würden
unbekümmert das Erſtaunen der auf olche Beſuche nicht Vor—
bereiteten er etwaigen höflichen Bemerkung über das
wünſchenswerte Unterlaſſen der öffentlichen Ausſtellung oder Aus⸗
lage eines miſsbilligenden Schauſtückes oder Gegenſtandes E
mitten oder neben den anderen indifferenteren en wird der Geiſt⸗
iche bei dieſer Gelegenhei jede unüberlegte un aufregende Beurtheilung
des Geſehenen unterlaſſen; dagegen aber darnach nicht verſäumen,

ſittenwidrige, ärgernisgebende, die Andacht örende Vorkomm—
niſſe und Schauſtellungen die Ortspolizei (Gemeindevorſtehung nach

28, un , Sittlichkeitspolizei ſelbſtändigen Wirkungskreiſeder Gemeinde) beziehungsweiſe die Gendarmerie zum Einſchreiten
anzuregen; denn abgeſehen von den vielfachen geſetzlichen älteren,


